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Allgemeine Kunden- 
information  

 
1.  Identität des Versicherers 

Versicherer ist die Barmenia Krankenversicherung AG in der 
Rechtsform der Aktiengesellschaft mit Sitz in Wuppertal, Amtsgericht 
Wuppertal HRB 28475. Die Anschrift der Hauptverwaltung lautet: 
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal. 
 

2.  Ladungsfähige Anschrift 

Die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer maßgebliche Anschrift lautet: 
Barmenia Krankenversicherung AG, 
Barmenia-Allee 1, 
42119 Wuppertal. 
Die Barmenia Krankenversicherung AG wird vertreten durch den 
Vorstand. Vorstandsvorsitzender ist  
Herr Dipl.-Kfm. Dr. Andreas Eurich. 
 
3.  Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Barmenia Krankenversicherung AG ist durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht zum Betrieb von Kranken- und 
Pflegeversicherungen in allen ihren Arten zugelassen. 

 
4.  Garantie-/Sicherungsfonds 

Die Medicator AG, Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln, schützt im 
Einvernehmen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
die Versicherungsnehmer vor den Folgen der Insolvenz eines 
Krankenversicherungsunternehmens. 
 
5.  Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

a) Für die Versicherungen gelten die für die jeweiligen Tarife gültigen 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
b) Art und Umfang der Versicherungsleistung ergeben sich aus den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
Die Versicherungsleistung wird fällig, sobald der Versicherer die 
Anspruchsberechtigung festgestellt hat. 
 
6.  Gesamtpreis der Versicherung 

Den Gesamtpreis für die Versicherung können Sie dem Vorschlag 
bzw. dem Antrag entnehmen. 
 
7.  Steuern, Gebühren oder Kosten 

Mit Ausnahme einer bei nicht vereinbarungsgemäßer Beitragszahlung 
möglichen Mahnkostenpauschale fallen keine weiteren Kosten, 
Steuern oder sonstige Gebühren an. 

 

 

Barmenia 
Krankenversicherung AG 
 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal 
 

 
8.  Einzelheiten zur Beitragszahlung 

Einzelheiten zur Beitragszahlung sind dem "Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten" zu entnehmen. 
 
9.  Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 

Informationen  

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind grundsätzlich nicht 
befristet.  
 
10.  Zu-Stande-Kommen des Vertrages 

Der Versicherer kann den Antrag innerhalb von sechs Wochen 
annehmen. Diese Frist beginnt am Tag der Antragstellung. Sofern der 
Erlass von Wartezeiten auf Grund einer ärztlichen Untersuchung 
beantragt wird, beginnt die Annahmefrist an dem Tage, an dem die 
Untersuchungsberichte dem Versicherer zugehen. 
Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsschein innerhalb 
der Annahmefrist erhält, kommt der Versicherungsvertrag ohne 
weitere Willenserklärung zu Stande. 
 

11.  Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 

Versicherungsvertragsgesetz  

Die vollständige Widerrufsbelehrung finden Sie auf den Folgeseiten. 
 
12.  Laufzeit 

Einzelheiten zur Laufzeit sind dem "Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten" zu entnehmen. 
 
13.  Angaben zur Vertragsbeendigung  

Einzelheiten zur Vertragsbeendigung sind dem "Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten" zu entnehmen. 
 
14.  Anwendbares Recht  

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 
 
15.  Sprache 

Die Vertragsbedingungen und die hier unter den Nummern 1 bis 17 
gegebenen Informationen sind in deutscher Sprache verfasst. Auch 
die Kommunikation während der Laufzeit dieser Versicherung erfolgt 
in Deutsch.  
 
16.  Versicherungsombudsmann  

Außergerichtlich kann eine Beschwerde beim  
Versicherungsombudsmann für private Kranken- und 
Pflegeversicherungen, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin,  
eingelegt werden. 
Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit für den Versicherungsnehmer, 
den Rechtsweg zu beschreiten. 
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17.  Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde kann auch gerichtet werden an: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
Wichtige Information zum Schutz Ihrer Daten durch die 

"Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen 

Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft" 
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. hat 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen "Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten der Versicherten durch 
die Versicherungsunternehmen" - einen so genannten Code of 
Conduct - aufgestellt und mit den Datenschutzaufsichtsbehörden 
abgestimmt. Die Barmenia-Unternehmen sind diesem Code of 
Conduct zum 01.04.2013 beigetreten und haben sich damit zu seiner 
Einhaltung verpflichtet.  
 
Den vollständigen Wortlaut der Verhaltensregeln können Sie unter  
www.datenschutz.barmenia.de nachlesen.  
 
Sie möchten die Verhaltensregeln gerne in Papierform erhalten oder 
haben Fragen dazu? Dann rufen Sie einfach an: Sie erreichen die 
Barmenia-Kundenbetreuung montags bis freitags von 08:00 - 20:00 
Uhr und samstags von 09:00 - 15:00 Uhr unter 0202 438-3303. 
 
 
Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 

Versicherungsvertragsgesetz 

 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen, 
- einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen, 

- diese Belehrung, 
- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
- und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Barmenia Krankenversicherung AG 
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal, 
Fax 0202 438 3828, E-Mail info@barmenia.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz  
und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Ausgangsbetrag in Höhe 
von dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Betrag. Der Ver-
sicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus-
zugeben sind. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren 
Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im 
Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, 
über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist 
auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen 
ist, und die zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer 
Entschädigungsregelungen; Name und Anschrift des 
Garantiefonds sind anzugeben; 

5. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 
insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers; 

6. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln 
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 
selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn 
ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen; 

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des 
insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere 
Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 

9. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

10. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der 
der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere 
Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle 
des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form; 



K 6045  1221  DT Seite 3 von 3 

12. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

13. Angaben zur Beendigung des Vertrages, soweit die Mitteilung  
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form; 

14. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 
diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer 
verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

16. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

 


